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Richtlinie zur Gewahrung von Zuwendungen zur For-
derung einer Qualifizierung in Kindertageseinrichtun-
gen zur staatlich gepruften Kinderpflegerin bezie-
hungsweise zum staatlich gepriiften Kinderpfleger im
Zeitraum August 2023 bis Juli 2025

Richtlinie zur Gewahrung von Zuwendungen zur Forderung einer Qualifizierung in
Kindertageseinrichtungen zur staatlich gepriiften Kinderpflegerin beziehungsweise zum
staatlich gepriiften Kinderpfleger im Zeitraum August 2023 bis Juli 2025

Runderlass
des Ministeriums fur Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung,
Flucht und Integration

Vom 10. Mai 2023

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S.
158) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden VV zur LHO, Zuwendungen fir die Durch-

ﬁrung von Ausbildungen zum staatlich gepruften Kinderpfleger beziehungsweise zur staatlich
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gepruften Kinderpflegerin in dem Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Dezember 2024. Ein
Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers auf Gewahrung der Zuwendung besteht
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehdrde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens
im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Férderung

Im Zeitraum zwischen dem 1. August 2023 und dem 31. Juli 2025 sollen bis zu 900 praxisinte-
grierte Ausbildungsverhaltnisse zur staatlich gepruften Kinderpflegerin beziehungsweise zum
staatlich gepriften Kinderpfleger angeboten werden.

3
Zuwendungsempfangerin oder Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind Trager von Kindertagesstatten, die gemaB § 38 des Kinderbil-
dungsgesetzes vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77), das durch Artikel 2
des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 509) geandert worden ist, gefordert werden.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

Folgende Zuwendungsvoraussetzungen sind zu erfillen:

a) Schulbesuch der im Ausbildungsvertrag genannten Person in der Berufsfachschule Kinder-
pflege sowie

b) gultiges Ausbildungsverhaltnis zur staatlich gepriften Kinderpflegerin beziehungsweise zum
staatlich gepruften Kinderpfleger auf Basis eines Ausbildungsvertrages mit einer Laufzeit vom 1.
August 2023 bis zum 31. Juli 2025.

5
Art und Umfang, Hohe der Finanzierung

Zu Art und Umfang sowie der Hohe der Finanzierung wird in den Unterpunkten zu 5 festgelegt.

5.1
Zuwendungsart
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Die Zuwendung wird im Wege einer Projektforderung gewahrt.

5.2
Finanzierungsart

Die Zuwendung wird als Festbetragsfinanzierung gewahrt.

5.3
Form der Zuwendung

Die Férderung nach dieser Richtlinie wird als Zuschuss beziehungsweise Zuweisung gewahrt.

5.4
Bemessungsgrundlage

5.4.1
Der Festbetrag flir Personalausgaben pro in praxisintegrierter Ausbildung befindlicher Person
betragt 11 900 Euro.

5.4.2
Eigenanteil

Die Zuwendungsempfangerin beziehungsweise der Zuwendungsempfanger erbringen ihren Ei-
genanteil durch die von ihnen gezahlte und nicht durch den Zuwendungsbetrag gedeckte Aus-
bildungsvergiitung sowie die vollstandige Ubernahme der Ausbildungsvergiitung in den letzten
sieben Monaten der Ausbildung im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Juli 2025.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Als Auflagen sind die in den Nummern 6.1 bis 6.4 aufgeflhrten Regelungen in den Zuwendungs-
bescheid aufzunehmen:

Die Bereitstellung der Zuwendung erfolgt unter
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a) Vorlage einer Schulbescheinigung beziehungsweise Bescheinigung Gber den Schulbesuch in
der Berufsfachschule Kinderpflege der im Ausbildungsvertrag genannten Person bis zum ersten
Mittelabruf, soweit diese bis zur Bewilligung nicht vorgelegt worden ist,

b) Vorlage des Ausbildungsvertrags zwischen der im Ausbildungsvertrag genannten Person und
der Zuwendungsempfangerin beziehungsweise dem Zuwendungsempfanger mit mindestens ei-
ner Laufzeit vom 1. August 2023 mindestens bis zum 31. Juli 2025 bis zum ersten Mittelabruf
und.

c) Vorlage der Bestatigung Uber das Fortbestehen des Ausbildungsverhaltnisses sowie die Teil-
nahme an der AusbildungsmaBnahme zur staatlich gepriften Kinderpflegerin beziehungsweise
zum staatlich gepriften Kinderpfleger durch Beifligen einer Eigenerklarung jeweils zum 15. Okto-
ber 2023, 31. Marz 2024 und 30. September 2024 unter Verwendung des Musters gemaB Anla-
ge 2.

6.4

Als Bewilligungs- und Durchfiihrungszeitraum ist der Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31.
Juli 2025 zu bestimmen.

7
Verfahren

71
Antragsverfahren

7.1.1
Antragstellung

Der Antrag auf Gewahrung einer Zuwendung ist unter Verwendung des Musters gemaB Anlage 1
bis zum 15. Juni 2023 bei der Bewilligungsbehdrde zu stellen. Es kdnnen nur Antréage berlck-
sichtigt werden, die vollstandig, unterzeichnet und fristgerecht eingegangen sind. Gehen in der
genannten Frist Antrage auf mehr als 900 Ausbildungsplatze ein, ist die zeitliche Reihenfolge des
Eingangs entscheidend fur die Auswahl.

7.1.2
Antragsunterlagen

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufligen:
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a) Nachweis, dass eine Forderung des Antragstellers gemaR § 38 des Kinderbildungsgesetzes
erfolgt,

b) Bescheinigung tber den Schulbesuch in der Berufsfachschule Kinderpflege der im Ausbil-
dungsvertrag genannten Person, soweit schon vorhanden und

c) Ausbildungsvertrag zwischen dem Antragsteller und der im Ausbildungsvertrag genannten
Person mit einer Laufzeit vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2025, soweit schon vorhanden.

7.2
Bewilligungsverfahren

7.2.1

Die Bewilligungsbehorde bewilligt die Zuwendung nach pflichtgemaBem Ermessen unter Ver-
wendung des Musters geman Anlage 3.

7.2.2

Zustandige Bewilligungsbehorde ist die Bezirksregierung, in deren Landesteil die MaBnahme
durchgefuhrt wird. Bei MaBnahmen einer Zuwendungsempfangerin beziehungsweise eines Zu-
wendungsempfangers, die Regierungsbezirk Gbergreifend durchgeflihrt werden sollen, ist die
Bezirksregierung zusténdig, in deren Bereich die Zuwendungsempfangerin beziehungsweise der
Zuwendungsempfanger ihren beziehungsweise seinen Sitz hat.

7.3
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Pro im Ausbildungsvertrag genannter Person kdnnen unter Verwendung des im Begleitsystem
ABBA-Online vorhandenen Musters folgende Betrage fir die bestatigten Zeitrdume angefordert
werden:

Zeitraum Betrag Mittelanforderung zum...
1. August 2023 - 31. Dezember 2023 3.500 Euro 15. Oktober 2023
1. Januar 2024 - 30. Juni 2024 4.200 Euro 31. Mérz 2024
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1. Juli 2024 - 31. Dezember 2024

4.200 Euro

30.September 2024

GemaB den Nummern 6.1 bis 6.3 erforderliche Unterlagen sind der Anforderung beizufligen.

Im Fall eines vorzeitigen Endes der Ausbildung erfolgt die Auszahlung bis zum Ende des Monats,
in dem das vorzeitige Ende der Ausbildung eingetreten ist.

7.4
Verwendungsnachweis

Der zahlenmaBige Nachweis ist durch das Begleitsystem ABBA-Online zu dokumentieren.

7.5
Zu beachtende Vorschriften

Far die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fir den Nachweis und
die Prifung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungs-
bescheides und die Rlckforderung der gewahrten Zuwendung gelten die VV beziehungsweise
VVG zu § 44 Landeshaushaltsordnung, soweit nicht in dieser Férderrichtlinie Abweichungen zu-

gelassen worden sind.

8
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Verdffentlichung in Kraft und am 31. Juli 2025 auBer Kraft.

MBI. NRW. 2023 S. 452.
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Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Anlage 3 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/51349-48775-smbl_21630_20230510_a_anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/51349-48776-smbl_21630_20230510_a_anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/51349-48777-smbl_21630_20230510_a_anlage3.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer Qualifizierung in Kindertageseinrichtungen zur staatlich geprüften Kinderpflegerin beziehungsweise zum staatlich geprüften Kinderpfleger im Zeitraum August 2023 bis Juli 2025 
	Anlagen


